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Bebauungsplan Nr. 432 der Stadt Gelsenkirchen 
"Markthalle und Marktplatz Buer" 
zwischen Nienhofstraße - De-la-Chevallerie-Straße - Springestraße - Springemarkt 
Aufstellungsbeschluss 
 
Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat in seiner Sitzung am 13.07.2017 gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der zurzeit geltenden 
Fassung die 
 
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 432 der Stadt Gelsenkirchen 
"Markthalle und Marktplatz Buer" 
zwischen Nienhofstraße - De-la-Chevallerie-Straße - Springestraße - Springemarkt 
 
beschlossen. 
 
Die Grenze des räumlichen Geltungsbereichs ist in einem Plan im Maßstab 1:500 festgesetzt, der gemäß § 52 Abs. 1 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit geltenden Fassung als gesonderte Niederschrift festgehalten wird. Das Original dieser 
gesonderten Niederschrift wird bei der verfahrensführenden Stelle der Stadt Gelsenkirchen aufbewahrt. 
 
Wesentliche Ziele der Planung sind: 
 
Ziel ist es, die Markthalle in Gelsenkirchen Buer mit gastronomischen Angeboten in Verbindung mit Angeboten im Bereich des Lebensmittelein-
zelhandels im kleinteiligen Bereich als Ergänzung der sonstigen Angebote in Gelsenkirchen Buer zu positionieren. Das Zentrum Buer und das 
Marktgeschehen sollen durch die Wiederbelebung der Markthalle mit entsprechenden Nutzungen gestärkt und das städtebauliche Erschei-
nungsbild im Eingang zur Hauptlauflage verbessert werden. Zur Stärkung der besonderen Funktion des Marktes und der angrenzenden Be-
reiche, sollen für das Angebot in der Markthalle (wochen-)marktaffine (primär Handels-) Nutzungen und Gastronomie festgesetzt werden. 
 
Der Plan für den o. g. Bereich ist beim Referat 61 - Stadtplanung der Stadt Gelsenkirchen, Rathaus in Gelsenkirchen-Buer, Goldbergstr. 12, 
3. Etage, Zimmer 305, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht ausgelegt. 
 
Der Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit geltenden Fassung wird darauf hinge-
wiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach Ablauf eines Jahres nach dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) der Beschluss ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Gelsenkirchen vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die  
  Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Gelsenkirchen, 13. Juli 2017 

Frank Baranowsk i  
Oberbürgermeister 

(Siegel) 
 
(Nachrichtliche Informationen sind im Internet abrufbar 
für das Amtsblatt unter: www.gelsenkirchen.de/amtsblatt 
für die Planunterlagen unter: https://www.gelsenkirchen.de/de/Infrastruktur/Stadtplanung/Bebauungsplanauskunft.aspx) 
 

I 
Bekanntmachungen des  

Oberbürgermeisters 

https://www.gelsenkirchen.de/de/Infrastruktur/Stadtplanung/Bebauungsplanauskunft.aspx
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Referat 10 (Personal und Organisation)  
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Gelsenkirchen, 04. Juli 2017 

I. V. W elge  
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Referat 30 (Recht und Ordnung) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehende aufgeführte Person wurde folgender Bescheid erlassen: 
 
Tadeusz Dariusz Mizerski 
zuletzt bekannte Anschrift: Dresdener Str. 9, 45881 Gelsenkirchen 
Bescheid vom 28.06.2017 
 
Vorgenannter Bescheid kann beim Referat 30 - Recht und Ordnung, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Der Bescheid wird durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 05. Juli 2017 

I. A. Kowal l ek  
 
 
Referat 30 (Recht und Ordnung) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehend aufgeführte Person wurde folgender Bescheid erlassen: 
 
Saglam, Nurittin 
zuletzt bekannte Anschrift: Bismarckstr. 88, 45881 Gelsenkirchen 
Bescheid vom 30.06.2017 
Aktenzeichen: 407/17 Vw 
 
Vorgenannter Bescheid kann beim Referat 30 - Recht und Ordnung, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 1.09, in Empfang 
genommen werden. 
 
Der Bescheid wird durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 05. Juli 2017 

I. A. Kowal l ek  
 
 
Referat 30 (Recht und Ordnung - Fundbüro) 
 
Fundsachen 
 
Dem Referat 30 - Recht und Ordnung - (Fundbüro) wurden in der Zeit vom 16.05.2017 bis 30.06.2017 folgende Fundsachen übergeben oder 
gemeldet: 
 
u. a. Brillen, Handys, Taschen, diverse Dokumente, Geldbörsen, Fahrräder, Schmuck, etc. 
 
Die Eigentümer können ihre Rechte bei den zuständigen Fundbüros geltend machen. Mit Ablauf von sechs Monaten nach Anzeige des Fundes 
erlöschen die Rechte des Verlierers. 
 
Fundbüro im BÜRGERcenter im Rathaus Buer 
 
Fundbüro im BÜRGERcenter in der Vorburg Schloss Horst 
 
Fundbüro im BÜRGERcenter im Hans-Sachs-Haus 
 
Fundbüro im BÜRGERcenter an der Cranger Straße 262 
 
Die Bürgercenter sind telefonisch unter dem Sammelruf 169/21 00 erreichbar. 
 
Außerdem sind die Fundsachen im Internet unter www.gelsenkirchen.de veröffentlicht. 
 
Gelsenkirchen, 05. Juli 2017 

I. A. Schumacher  
 

 
 
 
  

http://www.gelsenkirchen.de/
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Referat 51 (Erziehung und Bildung) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
An nachstehend aufgeführte Person wurde folgender Bescheid erlassen: 
 
Walch, Jennifer 
zuletzt bekannte Anschrift: Beckmannsweg 12, 45897 Gelsenkirchen 
Bescheid vom 23.06.2017 
Aktenzeichen: 51.1.UV.31.1401 
 
Vorgenannter Bescheid kann beim Referat Erziehung und Bildung, Unterhaltsvorschusskasse, Wildenbruchplatz 7, Zimmer 506, während der 
Öffnungszeiten in Empfang genommen werden. Verkehrsstunden sind montags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und mittwochs von 13:30 Uhr bis 
15:30 Uhr und nach Vereinbarung. 
 
Der Bescheid wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung löst Fristen aus, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Gelsenkirchen, 28. Juni 2017 

I. A. Schreck  
 
 
Referat 63 (Bauordnung und Bauverwaltung) 
 
Grundstücksnummerierung [Hausnummernvergabe] 
 
Durch Teilung des Grundstücks Gustavstraße 11 ist eine Umnummerierung erforderlich. 
Die nachfolgend aufgeführten - neu gebildeten - Grundstücke und die jeweils darauf befindlichen Gebäudeteile erhalten die neuen 
Bezeichnungen: 
 

G r u n d s t ü c k  N e u e  B e z e i c h n u n g  

Gemarkung Flur Flurstück Straße Hausnummer 

Buer 29 594 Gustavstraße 11 

Buer 29 593 Gustavstraße 11a 

 
Rechtlicher Hinweis: 
 
Gemäß § 126 Absatz 3 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) hat der Eigentümer sein Grundstück mit der von der Gemeinde festgesetzten Nummer 
zu versehen. 
 
Gelsenkirchen, 03. Juli 2017 

I. A. Arens  
 
  



Stadt Gelsenkirchen – Amtsblatt 2017 – Nr. 28/14. Juli 2017  637 

Referat 63 (Bauordnung und Bauverwaltung, Zentrale Vergabestelle) 
 
Ausschreibung Metallbau- und Verglasungsarbeiten 
Turnhalle Caubstraße 21-23 
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Gelsenkirchen, 30. Juni 2017 

I. A. Sch lü ter   
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Referat 63 (Bauordnung und Bauverwaltung, Zentrale Vergabestelle) 
 
Ausschreibung: Reparatur und Montage an naturwissenschaftlichen Einrichtungen, gem. DIN 18299, DIN 18334, DIN 18355, DIN 18381 
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Gelsenkirchen, 03. Juli 2017 

I. A. Sch lü ter   
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gelsenkirchener gemeinnützige wohnungsbaugesellschaft mbh (ggw mbh) 
 
Die Gesellschafterversammlung der gelsenkirchener gemeinnützige wohnungsbaugesellschaft mbh hat am 29. Juni 2017 den Jahresabschluss 
zum 31.12.2016 festgestellt und wie folgt beschlossen: 
 
1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 mit einer Bilanzsumme von € 286.720.746,27 und einem Bilanzgewinn von € 1.253.441,66 für das 

Geschäftsjahr 2016 wird festgestellt. 
 

2. Der Bilanzgewinn in Höhe von € 1.253.441,66 wird den anderen Gewinnrücklagen zugeführt. 
 

3. Dem Geschäftsführer Herrn Harald Förster wird für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt. 
 

4. Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt. 
 

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 14. Juli 2017 bis 25. Juli 2017 von montags bis donnerstags von 08.30 Uhr bis  
15.00 Uhr sowie freitags von 08.30 Uhr bis 13.00 Uhr in den Geschäftsräumen der ggw GmbH, Darler Heide 100, 45891 Gelsenkirchen, aus. 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichtes beauftragte KPMG AG hat am 27.04.2017 folgenden uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
 
Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung 
und den Lagebericht der gelsenkirchener gemeinnützige wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung, Gelsenkirchen, für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der 
Geschäftsführung der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den 
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden 
die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresab-
schluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilan-
zierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung 
bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschrif-
ten und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft der gelsenkir-
chener gemeinnützige wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter  Haftung, Gelsenkirchen. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahres-
abschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar. 
 
Essen, den 27. April 2017 
 
KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 

B lücher                    Graap  
Wirtschaftsprüfer             Wirtschaftsprüfer 

 
gez. Diplom-Volkswirt Harald Förs ter  
Geschäftsführer der gelsenkirchener gemeinnützige 
wohnungsbaugesellschaft mbh 
 
  

Bekanntmachungen anderer Behörden und 

Körperschaften des öffentlichen Rechts II 
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Nordsternpark Gesellschaft für Immobilienentwicklung und Liegenschaftsverwertung mbH 
 
Die Gesellschafterversammlung der Nordsternpark Gesellschaft für Immobilienentwicklung und Liegenschaftsverwertung mbH hat am  
29. Juni 2017 den Jahresabschluss zum 31.12.2016 festgestellt und wie folgt beschlossen: 
 
1. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 mit einer Bilanzsumme von € 17.999.391,44 und einem Jahresüberschuss von € 26.446,58 

für das Geschäftsjahr 2016 wird festgestellt. 
 

2. Der Jahresüberschuss in Höhe von € 26.446,58 wird mit dem Verlustvortrag verrechnet. 
 

3. Dem Geschäftsführer Harald Förster wird für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt. 
 

4. Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt. 
 

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 14. Juli 2017 bis zum 25. Juli 2017 von montags bis donnerstags von 08.30 Uhr bis 
15.00 Uhr sowie freitags von 08.30 Uhr bis 13.00 Uhr in den Geschäftsräumen der ggw GmbH, Darler Heide 100, 45891 Gelsenkirchen, aus. 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichtes beauftragte KPMG AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat am 27.04.2017 
folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
 
An die Nordsternpark Gesellschaft für Immobilienentwicklung und Liegenschaftsverwertung mbH, Gelsenkirchen: 
 
Wir haben den Jahresabschluss -- bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang -- unter Einbeziehung der Buchführung 
und den Lagebericht der Nordsternpark Gesellschaft für Immobilienentwicklung und Liegenschaftsverwertung mbH, Gelsenkirchen, für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der 
Geschäftsführung der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den 
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden 
die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresab-
schluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilan-
zierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung 
bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschrif-
ten und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Nordsternpark Gesellschaft für 
Immobilienentwicklung und Liegenschaftsverwertung mbH, Gelsenkirchen. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, ver-
mittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
dar. 
 
Essen, den 27. April 2017 
 
KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 

B lücher                   Graap  
Wirtschaftsprüfer            Wirtschaftsprüfer 

 
gez. Diplom-Volkswirt Harald Förs ter  
Geschäftsführer der Nordsternpark GmbH 
 
 
Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen mbH & Co KG 
 
Die Gesellschafterversammlung der Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen mbH & Co KG hat am 30. Juni 2017 den Jahresabschluss 
zum 31.12.2016 festgestellt und wie folgt beschlossen: 
 
1. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 mit einer Bilanzsumme von € 11.830.690,31 und einem Jahresfehlbetrag von € 829.706,39 

für das Geschäftsjahr 2016 wird festgestellt. 
 

2. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von € 829.706,39 wurde zum 31.12.2016 in Höhe der Beteiligungsquote mit dem Kapitalkonto II der 
Kommanditisten verrechnet. 
 

3. Der Geschäftsführerin Helga Sander wird für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt. 
 

4. Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt. 
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Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 14. Juli 2017 bis 25. Juli 2017 von montags bis donnerstags von 08.30 Uhr bis  
15.00 Uhr sowie freitags von 08.30 Uhr bis 13.00 Uhr in den Geschäftsräumen der ggw GmbH, Darler Heide 100, 45891 Gelsenkirchen, aus. 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichtes beauftragte KPMG AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat am 11.05.2017 
folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
 
An die Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen mbH & Co KG, Gelsenkirchen: 
 
Wir haben den Jahresabschluss -- bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang -- unter Einbeziehung der Buchführung 
und den Lagebericht der Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen mbH & Co KG, Gelsenkirchen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrecht-
lichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der 
Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter 
Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden 
die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresab-
schluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilan-
zierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung 
bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vor-
schriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadterneuerungsgesell-
schaft Gelsenkirchen mbH & Co KG, Gelsenkirchen. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
 
Essen, den 11. Mai 2017 
 
KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 

B lücher                   Graap  
Wirtschaftsprüfer             Wirtschaftsprüfer 

 
gez. Helga Sander  
Geschäftsführerin der SEG GmbH & Co KG 
 
 
Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen Verwaltungs-GmbH 
 
Die Gesellschafterversammlung der Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen Verwaltungs-GmbH hat am 30. Juni 2017 den 
Jahresabschluss zum 31.12.2016 festgestellt und wie folgt beschlossen: 
 
1. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 mit einer Bilanzsumme von € 24.444,14 und einem Jahresfehlbetrag von € 2.050,00 für 

das Geschäftsjahr 2016 wird festgestellt. 
 

2. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von € 2.050,00 wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
 

3. Der Geschäftsführerin Helga Sander wird für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt. 
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 14. Juli 2017 bis 25. Juli 2017 von montags bis donnerstags von 08.30 Uhr bis  
15.00 Uhr sowie freitags von 08.30 Uhr bis 13.00 Uhr in den Geschäftsräumen der ggw GmbH, Darler Heide 100, 45891 Gelsenkirchen, aus. 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichtes beauftragte KPMG AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat am 11.05.2017 
folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
 
An die Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen Verwaltungs-GmbH, Gelsenkirchen: 
 
Wir haben den Jahresabschluss -- bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung 
und den Lagebericht der Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen Verwaltungs-GmbH, Gelsenkirchen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrecht-
lichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Ge-
sellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Ein-
beziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 
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Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden 
die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresab-
schluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilan-
zierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung 
bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschrif-
ten und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadterneuerungsgesellschaft 
Gelsenkirchen Verwaltungs-GmbH, Gelsenkirchen. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
 
Essen, den 11. Mai  2017 
 
KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 

B lücher                     Graap  
Wirtschaftsprüfer               Wirtschaftsprüfer 

 
gez. Helga Sander  
Geschäftsführerin der SEG Verwaltungs-GmbH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sonstige  

Bekanntmachungen III 
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25jähriges Dienstjubiläum: 
15. Juni 2017: Dirk Dzwonek, Beschäftigter (GELSENKANAL), 
22. Juni 2017: Joachim Eichmann, Beschäftigter (GELSENKANAL),  
1. August 2017: Michael Axinger, Beamter (Referat Feuerwehr), Sandra Baerwolf, Beamtin (Referat Soziales), Mark Bednarz, Beamter 
(Referat Bürgerservice), Katja Bergforth, Beamtin (Referat Soziales), Michaela Bracke, Beamtin (Referat Recht und Ordnung), Sandra 
Falkenthal, Beschäftigte (Integrationscenter für Arbeit Gelsenkirchen - Das Jobcenter), Annette Freter, Beamtin (Gelsenkirchener 
Kindertagesbetreuung), Jennifer Holthaus, Beamtin (Referat Recht und Ordnung), Julia Küppers, Beamtin (Referat Gesundheit), Claudia 
Lange-Fröhlich, Beschäftigte (Referat Verwaltungskoordinierung), Michael Leimkötter, Beamter (Referat Bürgerservice), Marco Mariak, Beamter 
(Referat Recht und Ordnung), Karl-Heinz Michael, Beamter (Referat Stadtkämmerei und Finanzen), Timo Ollech, Beamter (Referat Recht und 
Ordnung), Jannine Reich, Beamtin (Referat Soziales), Melanie Schenk, Beamtin (Gelsenkirchener Kindertagesbetreuung), Nicole Stolczewski, 
Beamtin (Referat Bürgerservice), Stefanie Thiers, Beamtin (Integrationscenter für Arbeit Gelsenkirchen - Das Jobcenter), Elke Waldau-
Terstegen, Beschäftigte (Referat Außerschulische Bildung),  
 
40jähriges Dienstjubiläum: 
1. August 2017: Elvira Abel, Beamtin (Referat Feuerwehr), Marianne Becker, Beamtin (Referat Soziales), Norbert Böse, Beamter (Referat 
Personal und Organisation), Dirk Busatta, Beamter (Referat Stadtkämmerei und Finanzen), Marion Eylert-Schmitz, Beamtin (Referat Erziehung 
und Bildung), Heike Gomolski, Beschäftigte (Referat Verkehr), Christel Gutt, Beschäftigte (Referat Außerschulische Bildung), Claudia Hemsing, 
Beschäftigte (Referat Bürgerservice), Ulrike Israel, Beschäftigte (Referat Verkehr), Detlev Kulik, Beamter (Referat Erziehung und Bildung), 
Hartmut Kusch, Beamter (Referat Recht und Ordnung), Bernhard May, Beamter (Referat Personal und Organisation), Thomas Möller, Beamter 
(Referat Soziales), Olaf Schmitz, Beamter (Referat Erziehung und Bildung), Sabine Schneider, Beschäftigte (Gelsenkirchener Kindertages-
betreuung), Petra Skowronek, Beschäftigte (Referat Außerschulische Bildung), Heike Tacke, Beschäftigte (Referat Stadtplanung), Michael 
Vielhauer, Beamter (Referat Hochbau und Liegenschaften), Volker Werner, Beamter (Referat Soziales), Dietmar Winkelmann, Beamter (Referat 
Rat und Verwaltung),  
2. August 2017: Ursula Brock, Beschäftigte (Kunstmuseum Gelsenkirchen), 
 
Ruhestand: 
1. August 2017: Roland Marzin, Beamter (Referat Feuerwehr), Gabriele Schäfer, Beschäftigte (Gleichstellungsstelle) 
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